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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.03.2000

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §93 Abs2;

VwGG §46 Abs1;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 99/14/0070

Rechtssatz

Wer einen an ihn gerichteten Bescheid von seinem bevollmächtigten Steuerberater übergeben erhält und dabei den

Spruch dieses Bescheides nicht zur Kenntnis nimmt, handelt zumindest auffallend sorglos.
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